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Verstoß §62 SchulG 

Erziehungsmaßnahmen 
 Konsequenz bei Regelverstoß 

§63 SchulG 

Ordnungsmaßnahmen 
 je nach Schweregrad und bei Wirkungslosigkeit der 

Erziehungsmaßnahme erfolgt eine 
Ordnungsmaßnahme 
 

1 GEWALT 
Verbale Gewalt 
(z.B. Beleidigen, Drohen 
oder Erpressen)  

 

- mündliche Entschuldigung 
- ohne mündliche Entschuldigung oder bei 

Wiederholung: schriftliche Entschuldigung und 
Elterninformation  

- ohne schriftliche Entschuldigung: Sanktion* 

- schriftlicher Verweis₁ 
- Ausschluss vom Unterricht₁ 
- Umsetzung in andere Klasse₂ 

 

Leichte körperliche 

Gewalt 
(z.B. Schlagen, Kratzen 
oder Anspucken) 

- erzieherisches Gespräch/ Mediation 
- Wiedergutmachung  

(Entschuldigung und gute Tat) 
- ohne Wiedergutmachung: Sanktion* 

- schriftlicher Verweis₁ 
- Gewaltbogen und Meldung an Polizei 

 

Schwere körperliche 

Gewalt 
(z.B. Verursachen von 
stark blutenden Wunden, 
Kopfverletzungen oder 
Brüchen) 

- Information an die Eltern, Klassenlehrer, Schulleitung 
- Gewaltbogen und Meldung an die Polizei 
- eine angebrachte Wiedergutmachung leisten 
- ohne Wiedergutmachung: schwerwiegende Sanktion* 
- bei Wiederholung weitere rechtliche Konsequenzen 

bis hin zum Schulverweis 

- schriftlicher Verweis₁ 
- Gewaltbogen und Meldung an Polizei 

2 RÜCKSICHTSLOSES VERHALTEN (z.B. Schubsen, Drängeln oder Schieben) 

 - erzieherisches Gespräch 
- Wiedergutmachung 
- ohne Wiedergutmachung: Sanktion* 

 

- siehe Gewalt 
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3 VERSCHMUTZUNG/ ZERSTÖRUNG 

Unabsichtliche 

Beschädigung 

- Beseitigung der Beschädigung/ gemeinsame Lösung 
finden (Ersatz, Wiedergutmachung) 

- Rücksprache mit der betroffenen Person/mit 
Schulpersonal halten 

- mündliche Entschuldigung 

 
 

 

Grobe oder 

absichtliche 

Beschädigung 

- Elternbrief, Beseitigung der Beschädigung 
- (Ersatz bzw. Wiederherstellung) 
- Mitteilung an den Schulleiter (bei Schuleigentum) 
- schriftliche Entschuldigung 
- ohne schriftliche Entschuldigung: Sanktion* 

 

- schriftlicher Verweis₁ 
- ggf. Gewaltbogen und Meldung an Polizei 

4 BRANDSTIFTUNG 

Feuerzeuge, 

Streichhölzer 

- Elterninformation 
- Aufbewahrung beim Schulleiter 
- Aufklärung 

- schriftlicher Verweis₁ (ggf. mit Androhung Anzeige) 
- ggf. Anzeige  

Feuer - sofortige telefonische Elterninformation 
- Gespräch/Aufklärung (ggf. mit Eltern) 

 

- Gewaltmeldung 
- schriftlicher Verweis₁  

5 WEGNEHMEN/ DIEBSTAHL 

 - Wiedergutmachung (Rückgabe oder Ersatz) 
- Entschuldigung 
- Elterninformation 
- Anzeige durch die Eltern? des/der Betroffenen 
- bei wiederholtem Diebstahl oder fehlender 

Wiedergutmachung: Anzeige Polizei 
 
 
 

- schriftl. Verweis₁ (ggf. mit Androhung einer 
Strafanzeige und Aufforderung zum Ersatz des 
finanziellen Schadens) 

- ggf. Anzeige 
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6 SPEZIFISCHE VERSTÖßE/ STÖRUNGEN BEI DER ARBEIT AM KIND 

Übersprungs-

handlungen 
(z.B. unkontrolliertes 
Aufstehen im Unterricht, 
Zwischenrufe/ 
Kommentare im 
Unterricht) 

- Verstärkersysteme  
(evtl. Erinnerungskarten, Nachdenkzettel) 

- Elterninformation 
- ggf. schriftliche Entschuldigung; 
- ohne schriftliche Entschuldigung: Sanktion* 

 

- schriftl. Verweis₁ 
- Umsetzung in andere Klasse₂ 
- Ausschluss vom Unterricht₁ 

Verstoß gegen 

Belehrungen/ 

Anweisungen 

 

- erzieherisches Gespräch 
- Elterninformation 
- „Nachdenkzeit“ (siehe Anlage) ausfüllen mit 

Unterschrift der Eltern 

- schriftl. Verweis₁ 
- Umsetzung in andere Klasse₂ 
- Ausschluss vom Unterricht₁ 

fehlende 

Arbeitsmaterialien/

Hausaufgaben 

- Eintrag im Schulplaner/HA-Heft und im Klassenbuch 
- Aufgaben nachholen 
- Elterngespräch: Eltern sind verantwortlich 

 

Verspätung - mündliche Entschuldigung 
- bei Wiederholung: Mündliche Entschuldigung und 

Info an die Eltern 
- Elterngespräch bei Häufung der Verspätungen 
- Tadel 
- komplette Fehlstunden können zu Fehltagen addiert 

werden 

 

Handynutzung 

 

 ! Handy muss vor Betreten des Schulgeländes 
ausgeschaltet werden, nach Verlassen des 
Schulgeländes kann es wieder eingeschaltet werden 
 

- Handy wird eingezogen 
- Erziehungsberechtigte müssen es beim Klassenlehrer 

abholen 
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7 UNENTSCHULDIGTES FEHLEN/ FERNBLEIBEN 

 Verwaltungsvereinbarung Schuldistanz 
- am 1. Tag: Anruf bei den Eltern 
- am 3. Tag: persönliche Kontaktaufnahme mit Eltern 
- ab 5. Tag: Schulversäumnisanzeige 
(Dokumentation der Ergebnisse/ Absprachen für 
Schülerakte) 

 
- AV Schulbesuchspflicht (s. Anlage Protokollbogen I – Schule): 
- nach 3 Tagen: schriftl. Aufforderung zur Einhaltung 

der Schulpflicht 
nach 5 Tagen: Schulversäumnisanzeige 

 

8 UNERLAUBTES VERLASSEN DES SCHULGELÄNDES 

 - erzieherisches Gespräch 
- gemeinsame Absprachen  
- schriftliche Verwarnung/mdl. Tadel  

- schriftl. Verweis₁  
- Meldung an Eltern/ggf. an Polizei 

 
                                                                                                                                                                                                       1 = Beschluss der Klassenkonferenz 

2 = Beschluss der Gesamtkonferenz 

Mögliche Sanktionen* (Erziehungsmaßnahmen) 
Wenn es möglich ist, soll die Sanktion zum jeweiligen Verstoß passen. 
Einige Vorlagen für mögliche Sanktionen befinden sich im Hefter im 
Kopierraum.  
 

keine Hofpause, Fegen der Turnhalle, Aufräumen des Schulhofes, Gießen der 
Schulpflanzen, Entstauben des Computerraumes, Tische wischen (Nawi-, BK-, 
Klassenraum), Essay, Nacharbeit, keine Teilnahme an Ausflügen (nur in 
Absprache mit der Schulleitung!), Eintragung ins Klassenbuch, mündlicher 
Tadel, erzieherisches Gespräch, Gespräch mit Sozialarbeitern und 
Klassenlehrer, gemeinsame Absprachen, Vorübergehende Einziehung von 
Gegenständen 
 


